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XIV. Gesetzgebungsperiode 

AN FRA G E 

der Abgeordneten "Dr. ER..~CORA, Dr. BLENK 

und Genossen 

an den Bundesmini.ster für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Verletzung des krltSgeheimnisses in einem Be-

rufungsverfahren an der Universitäti Innsbruck 

In der sozialistischen Zeitschrift "Zukunft" (März 1977) 

berichtet Benedikt·Erhard unter dem Titel " Mißbrauchte 

A,utonomie - oder Wissenschaft ohne Vernunft?" in allen 

Details über ein Berufungsverfahren für die Neubesetzung 
,". . :'. 

der pädagogischen . Lehrkanzel II der Universität Innsbruck .. 

Der Bericht nennt Abstimmungsvorgänge, Namen von Bew.erbern 

sowie deren Beurteilung im Berufungsverfahren. Der Bericht 

entwickelt öie Standpunkte einzelner Gruppen und ähriliches. 

Dieser Bruch des Amtsgeheinmisses eines Berufungsver­

fahrens ist kein Einzelfall, vielmehr werden seit geraumer 

Zeit, zumindest seitdem Wirksamkeitsbeginn des UOG, irruner 

wieder interne Vorgänge in den akademischen Kolleqial­

organen preisgegeben. Es wird so gehandelt, als wären die 

publik gemachten Vorgänge in öffentlichen Sitzungen vor 

" sich gegangen. Nach den Bestimmungen des UOG (§21 

Abs. 4) sind die Mitglieder der Kollegialorgane zur 

Wahrung des Amtsgeheimnisses yerpflichtet. Das UOG sieht 
" "" 

gegen jene, die das Amtsgeheimnis mißachten,. Aufsichtsmaß-

nahmen des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 

vor. 

Es ist auf die Dauer unerträJl:±<±!h· wenn gese"tzliche Vor-

" schriften anstandslos und ohne jedwed€: Sanktion verletzt. 

werden. Das Gesetz verliert damit das ihin zukommemde Gewicht. 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung folgende 

A n,f r a geo 

'j .... 

1) Ist ~em Bundesminister bekannt,daß durch den zitierten 

Artikel in der sozialistischen Zeitschrift ,"Zukunft" 

die Bestimmungen des UOG (§ 21 Abs.4) über die Wahrung 

des Amtsgeheimnisses durch Mitglieder von Kollegialor­

ganen der Universität verletzt worden ist? 

2) t'lelche Aufsichtsmaßnahmen hat der Bundesminister im 

konkreten Fall der Verletzung des Amtsgeheimnisses 

, durch Mitglieder einer Berufungskommission der Univer­

sitätInnsbruck ergriffen? 

3) Sind seit dem Inkrafttreten des UOG seitens des Bundes~ 

ministers Aufsichtsmaßnahmen wegen Verletzung des Amts.;.. 

geheimnisses gemäß § 21 Abs. 4 UOG gesetzt worden? 

4) Wenn ja, in welthen Fällen? 

5) Welche Maßnahmen wird der Bundesminister in Hinkunft 

t·reffen, um das .. A:mtsgeheimnisvor akademischen Be­

hörden zti sichern? 

.. _. .~. . . '"""~ .~', ~ ... 
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